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22. Mai 2007

B^ezirksverordnefenversammCn F
BÜRO DER BEZIRKSVERORDNETENVER^SB^

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG
-XVIII. Wahlperiode-

An das
Bezirksamt Tempelhof - Schöneberg von Berlin
Herrn Bezirksbürgermeister
Ekkehard Band

über i )ßj >
Herrn Bezirksverordnetenvorsteher jfff /^
Rainer Kotecki

Betr. Kleine Anfrage gemäß § 39 GO BW, lfd. Nr.: xxx
des Bezirksverordneten Harald Gindra, Linke.PDS

Zum Rcinigungsdienst in öffentlichen Gebäuden

Sehr geehrter Herr Band,
sehr geehrte Damen und Herren,

laut Presseberichten in den letzten Wochen (insbesondere zum Reichtagsgebäude) wird
bei der Reinigung öffentlicher Gebäude das Reinigungspersonal nicht in jedem Fall nach
Tarif bezahlt.

Ich frage daher das Bezirksamt

1) Ist in den Verträgen mit den Reinigungsfirmen für die öffentlichen Gebäude des
Bezirks
a) die Bezahlung der Reinigungskräfte nach Tariflohn und
b) die Einhaltung der Standards, die die Gebäudereinigerinnung für die von den
Reinigungskräften stündlich zu erbringende Leistung veröffentlicht hat,
vereinbart worden?

2) Sind solche Vereinbarungen für die künftig abzuschließenden Verträge vorgesehen?

3) zu 2.: Falls nicht, warum nicht?

4) Ist auch die Firma B + K Dienstleistungs GmbH in Tempelhof-Schöneberg unter
Vertrag?"

Berlin, 20.05.2007
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